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'

Liebe Leserinnen und liebe Leser

Es ist sicher kein Zufall, dass sich in der
aktuellen Ausgabe unserer Verbandszeitschrift

mehrere Beiträge mit dem schweizerisches

Schul- und Bildungssystem
auseinandersetzen. Am 31. März 2010 läuft im

Kanton Zürich die Vernehmlassungsfrist
zum Sonderpädagogischen Konzept ab. Mit
dem neuen Sonderpädagogischen Konzept
werden durch die Bildungsdirektion die
Weichen in der Schulung von benachteiligten

Schülerinnen und Schülern neu

gestellt. Hoffentlich wird bei diesem
Unterfangen die richtige Richtung eingehalten.

An der 8. Gehörlosenkonferenz des
Kantons Zürich weist Daniel Hadorn, Jurist
beim SGB-FSS, dezidiert darauf hin, dass
der derzeit vorliegende Entwurf des

Sonderpädagogischen Konzepts seiner
Meinung nach gravierende Schwachpunkte
aufweise. Das Ganze mute für ihn wie aus
dem letzten Jahrhundert an. Insbesondere

bemängelt Hadorn, dass die Selbsthilfe
nirgends erwähnt und einbezogen werde.
Auch herrsche im neu geplanten Schulsystem

wiederum eine Dominanz nicht
behinderter Fachpersonen vor.

Könnte es allenfalls sein, dass die kantonalen

Bildungsdirektionen und die Politik
ein Schulsystem durchboxen wollen, dass

primär dazu beitragen soll, die Bildungskosten

zu senken? Oder ist es tatsächlich so,
dass die Stossrichtung der integrativen
Beschulung behinderter sowie verhaltensauffälliger

Schülerinnen und Schüler in

normalen Regelklassen das Gelbe vom Ei

ist?

Wo bleibt die Chancengleichheit? Wird dem

geltenden Behindertengleichstellungsge-
setz genügend Rechnung getragen? Und

als letzten Punkt frage ich mich, wo haben
die Eltern der Schülerinnen und Schüler
noch etwas mitzureden?

Ist es nicht so, dass von politischer Seite
immer wieder suggeriert wird, die Eltern
müssten schlussendlich die volle
Verantwortung für ihre Kinder übernehmen? Aber

gerade im Schulsystem ist die Einfluss-
nahme der Eltern auf ein absolutes
Minimum eingeschränkt. Eigenartig mutet
dabei an, dass sobald Schülerinnen und
Schüler im Schulsystem auffällig werden
und sich grössere Schwierigkeiten
abzuzeichnen beginnen, man seitens der
Schulen die immer gleich bleibende
Begründung vorbringt, nämlich dass die
Lehrerschaft überfordert sei und an ihre
Grenzen stosse. Der Lehrauftrag könne so
nicht erfüllt werden. Die Erziehung der
Kinder sei halt Sache der Eltern. Das sind
im Wesentlichen die Argumente, die dann
ins Feld geführt werden.

Kränkelt unser Schulsystem? Glücklich
sind wohl Kinder, deren Eltern es sich finanziell

leisten können, ihnen den Besuch
einer Privatschule zu ermöglichen. Dies ist
aber bei behinderten Kindern praktisch
unmöglich. Denn diese Kinder haben eben

spezielle Bedürfnisse. Ihnen ist bis anhin in

den Sonderschulen in geeigneter Form

Rechnung getragen worden, wo die Erteilung

des Unterrichts optimal auf das individuell

bei jedem Kind bestehende

Leistungsvermögen bzw. die ganz
unterschiedlichen konkreten Gegebenheiten
integral abgestimmt wird.

Das Fazit ist aus meiner Sicht: Für die

Gewährung eine gleichwertigen Betreuung
und Beschulung von Kindern und Jugendlichen

mit Behinderungen braucht es auch in

Zukunft Sonderschulen mit verbindlichen
Leistungsaufträgen.

Roger Ruggli
Master of Arts (M.A.)
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